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Amtsarztvorstellung – und nun ? !
Viele Anfragen aus den örtlichen Personalvertretungen – BSBD hilft mit Rechtsschutz über den dbb Berlin
Immer wieder kommt es im Rahmen von Rechtsschutzverfahren der Mitglieder über den BSBD Berlin zu Fragenstel-
lungen bei der Vorstellung zum Amtsarzt. Dabei ist festzustellen, dass es häufig zu Missverständnissen und einer fal-
schen Auslegung der Rechtslage kommt. Aus Sicht des BSBD Berlin ist das weder in der Sache zielführend noch im 
Rahmen des Personaleinsatzes effizient. Oft wird dabei mehr Vertrauen zwischen Dienststelle und Beschäftigten zer-
stört, als dass die Anordnung im Einzelfall weiterhilft.

Hier könnten viele Probleme bereits im 
Vorfeld gelöst werden, wenn die Dienst
stellen entsprechende Rechtsgrundla
gen beach ten würden. 

Wichtig ist im Justizvollzug die Ein
bindung des gesundheitsorientierten 
Personalmana ge ments (GPM), das 
dazu extra im Rahmen der Organisati
onsuntersuchung der Vollzugsanstalten 
und der damit einhergehenden Redu
zierung der Krankheitsquote geschaffen 
wurde.

Aufgrund vieler Anfragen aus den 
örtlichen Personalvertretungen hat der 
Gesamtpersonalrat der Berliner Justiz 
im Februar 2020 mit der zuständigen 
Fachabteilung in der Senatsverwaltung 
für Justiz, Verbraucherschutz und An
tidiskriminierung ein Informationsge
spräch geführt, in dem noch einmal um 
schriftliche Klarstellung der Kriterien 
für eine Amtsarztvorstellung gebeten 
wurde.

Die Antwort der zuständigen Fachab
teilung I, der Senatsverwaltung für 
Justiz, Verbraucherschutz und Antidis
kriminierung erklärte den Sachverhalt 
dazu wie folgt: „Zu amtsärztlichen Un
tersuchungen werden keine Statistiken 
geführt. Für den nachgeordneten Be
reich wurde dies aktuell auf Nachfrage 
beim PräsKG bestätigt. Daher kann zu 
Zu oder Abnahmen amtsärztlicher Un
tersuchungen keine Tendenz aufgezeigt 
werden. 

Eine amtsärztliche Untersuchung ist 
immer nur dann zulässig, wenn der 
Dienstherr dazu berechtigt ist. Wann 
amtsärztliche Untersuchungen vorge
sehen sind, ist gesetzlich geregelt. 

Vorgesehen sind diese:
a)  bei Einstellungen und Verbeam

tungen auf Lebenszeit (§ 8 Absatz 2 
und 3 LBG),

b)  bei vermuteter Dienstunfähigkeit (§ 
26 BeamStG i. V. m. § 45 LBG),

c)  bei Wiederverwendung aus dem 
Ruhestand (§ 29 Absatz 5 BeamStG, 
§ 44 Absatz 3 LBG) und

d)  bei Zweifeln über die Dienstunfähig
keit (§ 39 Absatz 1 LBG).

Ergänzend teilt die Senatsverwaltung 
für Justiz, Antidiskriminierung und 
Verbraucherschutz noch mit: Zu einer 
amts ärztlichen Untersuchung muss 
der Dienst herr berechtigt sein. Zweifel 
des Dienstherrn an der Dienstfähig keit 

eines Beamten müssen sich daher auf 
kon krete Umstände stützen und dürfen 
nicht „aus der Luft gegriffen“ sein.
(BVerwG, Beschluss vom 17.09.1997 – 
2 B 106/97 – und vom 28.05.1984 –  
2 B 205/82 –)“.

„Unseren Vermerk bitten wir nicht da
hingehend misszuverstehen, dass amts
ärztliche Untersuchungen nur in den 
von uns beispielhaft aufgezählten Fäl
len zulässig sind. Beispielsweise kann 
sich die Verpflichtung eines Beamten, 
an der für die Durchführung eines ord
nungsgemäßen Dienstbetriebes erfor
derlichen Klärung seines eigenen Ge
sundheitszustandes mitzuwirken, über 
normativ geregelt Sonderfälle hinaus 
aus der besonderen, dem Beamtenver
hältnis innewohnenden Treuepflicht 
gerechtfertigt und einem erkrankten 
Beamten zuzumuten sein. 
(vgl. hierzu: BVerwG, Urt. vom 
23.10.1980 – 2 A 4/78.)“

Daraus folgt abschließend, dass nur 
die durch Gesetz bestimmten „Fallsitua
tionen“ es grundsätzlich gestatten, Kol
leginnen und Kollegen zum Amtsarzt 
zu laden. Darüber hinaus gestattet die 
Rechtsprechung noch, den Amtsarzt zu 
befragen, wenn es sich um Maßnahmen 
der Fürsorgeverpflichtung des Arbeit
gebers gegenüber seinen Bediens teten 
oder aber der Gesunderhaltungspflicht 
der/des Kollegin oder Kollegen gegen
über seinem Dienstherrn handelt.

Im Rahmen einer Beförderungs-
entscheidung ist eine Ladung zum 
Amtsarzt unzulässig
Beispiel: Eine Erkrankung beziehungs
weise die Gesundung geht über das nor
mal erwartbare Zeitmaß hinaus, weil 
die Kollegin oder der Kollege statt zum 
Schulmediziner zum „Wunderheiler“ 
(bewusst übertrieben dargestellt) geht, 
dann kann man durch den Amtsarzt 
prüfen bzw. sicherstellen lassen, ob die 
Behandlung zielführend ist und/oder 
die Kollegin oder der Kollege seiner Ge
sunderhaltungspflicht Genüge tut. In 
der Regel werden dann im Anschluss 
an eine solche Untersuchung Auflagen 
oder Empfehlungen der Dienststelle ge
genüber den Kolleginnen und Kollegen 
verfügt werden.

Auf gar keinen Fall ist eine Ladung 
zum Amtsarzt im Rahmen einer Beför-

derungsentscheidung bei Zweifeln an 
der gesundheitlichen Eignung gestattet.
Die Prüfung der gesundheitlichen Eig
nung in diesem Fall ist grundsätz lich 
eine Einzelfallprüfung. 
(siehe die für Berlin maßgebliche Ent-
scheidung: Oberverwaltungsgericht 
Berlin-Branden burg 4. Senat – Ent-
scheidungsdatum: 02.05.2016, Akten-
zeichen: OVG 4 S 7.16, Randnummer  
13 – zu welchem Ergebnis eine individu-
elle umfassende Prüfung ihrer gesund-
heitlichen Eignung gelangen wird). 

Die Einzelfallprüfung ist allerdings 
keinen grund sätzlichen Normen, wie 
z. B.: Es dürfen nicht mehr als 30 Tage 
Krankheit im Jahr vorliegen, unterwor
fen. Wenn man schon einen solchen 
Bezugspunkt zur Begründung mit her
anzieht, dann können nicht die allge
meinen Fehltage der Arbeitnehmer in 
Berlin herangezogen werden, sondern 
es müssen dafür die Fehltage einer Be
schäftigtengruppe genommen werden.
(Siehe auch hier die für Berlin maßgeb-
liche Entscheidung: Oberverwaltungs-
gericht Berlin – Brandenburg 4. Senat 
– Entscheidungsdatum: 02.05.2016 
Aktenzeichen: OVG 4 S 7.16. Randnum-
mer 12 letzter Satz – hoher Kranken-
stand im Justizvollzug). 

Solche „Kriterien“ widersprechen al
lerdings dem Postulat der Einzelfall
prüfung. Die Prüfung der gesundheit
lichen Eignung bzw. Nichteignung hat 
der Sachbearbeiter im Auswahlvermerk 
darzulegen und zu begründen.
(siehe auch hier die für Berlin maß-
gebliche Entscheidung: Oberverwal-
tungsgericht Berlin-Brandenburg, 
4. Senat – Entscheidungsdatum: 
02.05.2016 – Aktenzeichen: OVG 4 S 
7.16). 

Der Amtsarzt ist jedenfalls nicht zu 
befragen. Es liegt kein gesetzlicher Tat
bestand vor. Jede Vorstellung einer Kol
legin, eines Kollegen in diesem Zusam
menhang ist rechtswidrig.

Der Gesamtpersonalrat hat die örtli
chen Personalvertretungen über den 
Sachverhalt informiert und auch seine 
beratende Hilfestellung angeboten.

Der BSBD Berlin als einzige Fach-
gewerkschaft im Justizvollzug hilft 
seinen Mitgliedern über den Rechts-
schutz des dbb berlin und seinen ei-
genen Fachanwälten.  ■
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Ausbildung geht weiter
Bildungsstätte des Berliner Justizvollzugs kehrt zurück

„Schutz der Allgemeinheit  
und Resozialisation der Inhaf-
tierten – ich werde auf beiden 
Seiten der Gitter gebraucht.“

Anna Müller
Justizvollzugsbeamtin
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„Alles neu macht der Mai“, heißt es 
in einem Sprichwort und so hat nach 
massiven Einschränkungen durch 
die Pandemie die Bildungsstätte des 
Berliner Justizvollzug (BJV) den Be-
trieb Anfang Mai wieder aufgenom-
men.

Voraussichtlich bis 01.09. 2020 wird die 
BJV im Rahmen einer Übergangsphase 
ihren Unterricht auf die Kern fächer, 
Praxis des Vollzuges, Strafvollzugsrecht 
und Kriminologie/Sozialrecht ausrich
ten. Sollten weitere CoronaVorgaben 
vor allem im persönlichen Umgang fal
len, wird der Unterricht auch auf wei
tere Fächer ausgedehnt.

Für die neu eingestellten Lehrgänge 
erfolgt die Konzentration auf Grund
fächer. Zudem erprobt die BJV neue 
Wege. So werden gerade aktuell digi
tale Unterrichtsplattformen erstellt.

Die Ausbildung erfolgt vor Ort un
ter strengen Hygienevorschriften, bei 
der vor allem auf das Abstandsgebot 
geachtet wird. Die Klassen werden in 
maximal  14 Teilnehmer/innen aufge
teilt und die Un terrichtsräume entspre
chend einge richtet. Es wird vor allem 
darauf geachtet, dass beim Aufeinan
dertreffen der Anwärter/innen die Re

geln eingehalten werden können. Das 
betrifft das Be treten und Verlassen der 
BJV genauso wie Pausenzeiten und die 
Unterrichtseinheiten im Schichtmodell.

Neue Wege in der Forbi
In die zweite Reihe sind derzeit Fortbil
dungen und Seminare gerückt, die auf
grund der begrenzten Räumlichkeiten 
in der BJV nicht stattfinden können. 
So wird entweder im Rahmen von In
houseSchulungen in die Anstalten aus
gewichen oder je nach zeitlicher Mög
lichkeit in die zweite Hälfte des Jahres  
verschoben. Der BSBD Berlin bedankt 
sich nicht nur bei der Kolleginnen und 
Kollegen der BJV, sondern auch bei den 
örtlichen Fortbildungsbeauftragten/in
nen, die gemeinsam mit der BJV gerade 
neue technische Konzepte entwickeln, 
Nischen suchen und viel Phantasie ent
wickeln müssen, um das gewohnte Pro
gramm umzusetzen.

Auch das Thema „Arbeiten von zu 
Hause“ wird sicherlich auch den Justiz
vollzug zukünftig beschäftigen.

Aus der Sicht des BSBD Berlin ist es 
wich tig, dass die BJV wieder voll um
fänglich funktioniert. Sie spiegelt mehr 
als alle anderen Einrichtungen des Jus
tizvollzuges die Zukunft des Vollzuges 

wieder. Daher müssen auch dringend 
wieder Einstellungsgespräche erfolgen, 
damit die Bewerberlücke nicht noch 
größer wird und die avisierten Ausbil
dungslehrgänge in diesem Jahr stattfin
den können.

In diesem Zusammenhang vermisst 
der BSBD Berlin weiterhin eine aktive 
Werbekampagne für den Justizvoll-
zug. Eine neue Kampagne ist aber 
avisiert. Die aktuelle Arbeitsmarktsi-
tuation biete sich dafür geradezu an. 
Der Justizvollzug braucht dringend 
Verstärkung !  ■

Betriebsgruppe Moabit – immer am Ball

In der Corona-Zeit hat sich die Betriebsgruppe des BSBD in der JVA Moabit zu der sonst üblichen Betreuung auch wieder etwas Besonderes einfallen 
lassen. So wurden Präsenttaschen gepackt, in denen lauter kleine gesunde „Motivationshilfen“ steckten. Der Vorsitzende der Betriebsgruppe Hans Ober-
hinninghofen hat mit der aktiven Unterstützung von Silke Joans als Personalratsvorsitzende und Birgit Polnik als Frauenvertretung an der Verteilung 
teilgenommen. Danke für die Corona-Hilfe!  Fotos (2): BSBD LV Berlin
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BSBD Berlin:

Geplante „Hauptstadtzulage“ endlich festklopfen !
Zwingend notwendige Zustimmung der TdL noch nicht eingeholt

Seit 2001 gibt es eine Verordnung des 
Senats zur Vergabe von Zulagen und 
Prämien in Berlin. Diese wurde bereits 
zweimal angepasst. Allerdings wurde 
die Prämie in der Vergangenheit aus 
nicht verwendeten Per sonalausgaben 
vergeben. Auch im ak tuellen Doppel
haushalt 2020/2021 haben die ober
sten Dienstbehörden ent sprechende fi
nanzielle Mittel zur Verfügung gestellt.

Aus der Sicht des BSBD Berlin müsste 
diese Verordnung jetzt aber dringend 
angepasst werden. Finanziert werden 
soll die sogenannte „Heldenprämie“ zu 
Lasten der geplanten „Hauptstadtzula
ge“, die jetzt mit zweimonatiger Ver

zögerung erst ab Januar 2021 gewährt 
werden soll. Soweit, so gut – ernstlich 
besorgt ist der dbb berlin allerdings 
darüber, dass dem Parlament laut Pres
seberichten bis zum heutigen Tag noch 
immer kein Gesetzentwurf für die Zah
lung der „Hauptstadtzulage“ an die Be
amtinnen und Beamten zur Beratung 
vorliegt. 

Auch die dafür notwendige Zustim
mung der Tarifgemeinschaft deutscher 
Länder (TdL) für eine außertariflich 
gewährte „Hauptstadtzulage“ für die 
Tarifbeschäftigten der unmittelbaren 
Berliner Landesverwaltung hat der Se
nat offenbar noch nicht eingeholt.

Der dbb berlin fordert bei allem Ver
ständnis für das vorrangige Corona
Krisenmanagement, die wichtige Ge
setzgebung für alle Beamtinnen und 
Beamten im Landesdienst nicht weiter 
zu verschleppen, sondern endlich fest
zuklopfen und die notwendige Zustim
mung der TdL für die Tarifbeschäf
tigten einzuholen.

Dies umso mehr, als schon die zwei
monatige Verschiebung neue ungelös
te Fragen aufwirft. So läuft etwa das 
Jobticket für die Landesbediensteten 
Ende Oktober dieses Jahres aus, weil 
die ursprünglich ab November vorgese
hene „Hauptstadtzulage“ mit einem Zu
schuss für ein „Firmenticket“ verknüpft  
sein soll. Der BSBD Berlin fordert auch 
hier schnellstmöglich klare, zuverläs
sige und akzeptable Lösungen für die 
Beschäf tigten.

Bereits im Januar hatte sich der BSBD 
Berlin zu der Stellungnahme des dbb 
Landesvorstandes zur „Hauptstadtzu
lage“ klar positioniert. An der daraus 
resultierenden zwingenden Notwendig
keit dieser Zulage wegen der immens 
hohen Lebens haltungskosten in Berlin 
hat sich ebenso wenig geändert, wie an 
dem klimafreundlichen Anliegen, das 
mit der Wahlmöglichkeit für ein kosten
loses Monatsticket bedient wird.

Inzwischen hat das Abgeordneten
haus von Berlin am 14. Mai über die 
Ballungsraumzulage und einer Ände
rung des Ver sorgungsrücklagegesetz in 
erster Lesung beraten.

Der BSBD Berlin bleibt an dem The
ma dran und wird weiterhin aktuell be
richten.  ■

Die in Zusammenarbeit mit dem Roten 
Kreuz erstellten Praxiskarten zum The
ma Coronavirus, als auch die gemein
sam mit dem BSBD Berlin erstellten 
Händedesinfektionssticks erfreuen sich 
bei den Kolleginnen und Kollegen gro
ßer Beliebtheit. Der BSBD Berlin wird 
sich auch weiterhin für die Beschäf
tigten und ihre Familien im Justizvoll
zug einsetzen und sie unterstützen und 
schützen, wo es geht.  ■

dbb berlin

Corona-Karte und 
Desinfektionsspray 
erfreut sich großer 
Beliebtheit

F ür die Fachgewerkschaften hat der dbb beamtenbund und tarifunion 
berlin (dbb berlin) die Entscheidung des Senats begrüßt, Einsatzkräften, 
die an vorderster Coronafront ihren Dienst leisten, eine Prämie zukom-

men zu lassen. Vermisst werden aber klare und transparente Auszahlungs-
bedingungen, insbesondere was die nur vage mit „bis zu 1.000 €“ definierte 
Höhe der Prämie betrifft und nach welchen Regeln die ausgezahlt werden. 
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Corona-Infektionen als Dienstunfall anerkennen
Beschäftigte haben trotz vorbeugender Maßnahmen ein erhöhtes Ansteckungsrisiko

Der BSBD Berlin hat sich mit der For-
derung, dass schwerwiegende Fol-
gen einer Corona-Erkrankung, der 
wahrscheinlich eine Ansteckung im 
Dienst zugrunde liegt, als Dienstun-
fall anerkannt werden, an den dbb 
berlin zur rechtlichen Prüfung ge-
wandt. 

Der dbb berlin hat in einem Schreiben 
an den Regierenden Bürgermeister 
Michael Müller und Finanzsenator 
Matthias Kollatz diese Forderung auf
gegriffen und gleichzeitig mehr vorbeu
gende Schutzmittel und schnellere Tes
tungen bzw. Isolierungen des direkten 
Arbeitsumfeldes in Infektionsfällen ge
fordert. Viele Beschäftigte könnten 
trotz aller vorbeugender Maßnah-
men ein erhöhtes Ansteckungsrisiko 
kaum vermeiden. „Im Streifenwagen, 
in Wachräumen, in Büros, in den Kran
kenhäusern, im Justizvollzug, in den 
Bussen sowie S und UBahnen ist die 
eigentlich erforderliche Distanz zu Kol
legen/Kolleginnen und anderen Per
sonen oft nur reine Theorie“, schreibt 
dbb Landeschef Frank Becker wört
lich. Umso wichtiger sei im Fall einer 

Infektion eine schnelle und entschlos
sene präventive Freistellung der Be
schäftigten im direkten Arbeitsumfeld. 
Die gegenwärtig vorgeschalteten lang
wierigen Nachverfolgungen, ob eine 
Unterschreitung des Mindestabstands 
von anderthalb Meter über mehr als 
eine Viertelstunde vorgelegen habe, 
seien fahrlässig und führten letztlich 

zu weiteren Infektionen. Zumindest 
müsse aber bei jedem Infektionsfall 
unverzüglich eine umfassende und 
schnelle Testung sämtlicher Kolle-
ginnen und Kolleginnen aus dem Um-
feld durchgeführt werden. 

Aus Sicht des BSBD Berlin hat diese 
Regelung auch zukünftig eine hohe Be
deutung.  ■
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Neugestaltung im Laufbahnrecht dringend notwendig
BSBD Berlin sieht Handlungsbedarf – „Justizsenator ist gefragt, entsprechende Lösungen anzubieten“

Nachdem bekannt wurde, dass der 
Bund das Laufbahnrecht ändern 
will und bereits entsprechende Plä-
ne für eine Neugestaltung der Bun-
deslaufbahnverordnung vorgelegt 
hat, hält der BSBD Berlin seine lang-
jährige Forderung der Novellierung 
der Justizlaufbahn für dringend ge-
boten. Ebenso wie beim Bund muss 
auch das Laufbahnrecht attraktiver 
werden.

Der Referentenentwurf des Bundesin
nenministeriums zu einer Änderung 
der Bundeslaufbahnverordnung (BLV) 
und anderer laufbahnrechtlicher Vor
schriften sieht vor, Anpassungen an 
die Gesetzgebung und Rechtspre
chung in Einzelfällen sowie an die 
Personalpraxis vorzunehmen. So sind 
unter anderem Erleichterungen für 
Menschen mit Schwerbehinderung in 
Auswahl und Prüfungsverfahren, ein 
erweitertes Benachteiligungsverbot 
für Beamtinnen im Mutterschutz sowie 
Änderungen bei den Mindestzeiten 
des Vorbereitungsdienstes und bei der 

Anrechnung von Tätigkeiten bei ande
ren Dienstherrn vorgesehen. Zudem 
soll die Nachwuchsgewinnung durch 
eine Flexibilisierung und Öffnung der 
BLV erleichtert und dienstzeitbeglei
tende akademische Abschlüsse besser 
anerkannt werden. Genau hier sieht 
der BSBD Berlin ebenfalls dringenden 
Handlungsbedarf. Nach wie vor ist es 
nicht möglich, Anwärter/innen beim 
Abschluss mit der Note „gut“ und „bes
ser“ die Probezeit zu verkürzen. 

Laufbahn des gehobenen 
Verwaltungsdienstes auch für den 
Justizvollzug
Auch die Ausbildung von Altenpfleger/
innen und Kinderkrankenschwestern 
im Justizvollzug muss geklärt werden. 
Hinzu kommen die nicht vorhandenen  
Perspektiven für Tarifbeschäftigte.

Gerade im Verwaltungsdienst be
steht hier dringender Qualifizierungs
bedarf, der auch laufbahnrechtliche 
Auswirkungen haben muss. Auch bei 
der Anerkennung von vorberuflichen 
oder Vordienstzeiten sieht der BSBD 

Berlin dringenden Handlungsbedarf.
Weiterhin hält es der BSBD Berlin für 
unerlässlich, die Laufbahn des geho
benen Verwaltungsdienstes auch im 
Justizvollzug einzuführen.

Auch wenn das Thema Corona viele 
aktuelle Themen verdrängt hat, bleibt  
die Problematik weiter bestehen, ge
eignete Be werber/innen für den ge
samten Jus tizvollzug zu finden.

„Sollte der Bund jetzt auch noch die
ses Thema positiv besetzen, wird es für 
uns einfach immer schwerer, Bewer
ber davon zu überzeugen, im Berliner 
Justizvollzug anzufangen. Wenn die 
Senatsverwaltung für den weiterhin 
demografisch erheblich unter Druck 
stehenden Justizvollzug qualifizierte 
und hochmotivierte Menschen gewin
nen will, muss sie ein attraktives und 
zeitgemäßes Arbeitsumfeld mit nach
haltigen Perspektiven anbieten. 

Jetzt ist der Justizsenator gefragt, 
endlich entsprechende Lösungen an
zubieten“, äußert sich der Landesvor
sitzende des BSBD Berlin, Thomas 
Goiny, zu dem akuten Thema.  ■
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Kochen für Helden – der BSBD Berlin sagt Danke
Anerkennung und Wertschätzung unserer Arbeit im Justizvollzug

Das Projekt „Kochen für Helden“ 
– Max Strohe und Ilona Scholl, die 
Essen kochen für die, die den Laden 
in Zeiten der Krise zusammenhalten 
– hat sich nicht nur bundesweit ent-
wickelt, sondern ist inzwischen eine 
Institution geworden.

In der CoronaKrise hat die Aktion „Ko
chen für Helden“ – Alltagshelden in 
systemrelevanten Berufen mit frischen 
Speisen aus dem SterneRestaurant zu 
versorgen durchweg positive Rückmel
dungen erfahren. Aus der Presse konn
te man entnehmen, dass das Projekt im 
Rahmen von „Dankesaktionen“ fortge
führt werden soll.

Die politische Entscheidung, dass der 
Justizvollzug und damit seine Mitarbei
ter/innen systemrelevant sind, da der 
Auftrag, Betreuung und Versorgung der 
Inhaftierten auch in CoronaZeiten er
füllt werden muss, stand relativ schnell 
fest.

Umso überraschter war man daher 
in der Jugendstrafanstalt Berlin, dass 
dieses Projekt, auch für die Beschäf
tigten im Gefängnis, fast drei Wochen 
lang (auch über die Feiertage an Os
tern) gekocht hat. Unter Einhaltung 
der strengen Hygienevorschriften und 

mit Unterstützung der örtlichen Küche, 
wurde angeliefert, warm gemacht und 
gegessen!

Die Anstaltsleitung und der Personal
rat der Jugendstrafanstalt Berlin be
danken sich recht herzlich für das täg
lich für die Bediensteten zur Verfügung 
gestellte Mittagessen und die damit ver
bundene Anerkennung und Wertschät
zung unserer Arbeit. Auch der BSBD 

Berlin sagt recht herzlichen Dank für 
die Unterstützung und vielleicht kön
nen wir uns alle auch demnächst dafür 
bedanken und in dem ein oder ande
ren Restaurant, das die Initiative unter
stützt hat, mal essen gehen.

Mehr zu dem Projekt und den  
teilnehmenden Restaurants ist auf 
der Homepage zu erfahren:  
https://kochen-fuer-helden.de/  ■

Personalratswahlen 2020 und Coronakrise –  
Wie passt das zusammen?
Wer sich für die Aufgaben im Personalrat interessiert, kann sich jederzeit an den BSBD Berlin wenden

Zurzeit verändert das Coronavirus das ganze Leben in Deutschland. Auch der öffentliche Dienst ist davon betroffen. 
Der ganz „alltägliche Wahnsinn“, ist mit der Angst um die eigene Gesundheit und das Wohlergehen der Freunde und 
Verwandten in den Hintergrund gerückt. Doch gerade deshalb ist es jetzt besonders wichtig aufzupassen und die der-
zeit erlassenen Regeln durch die Dienststellenleiter/innen zu überprüfen und sie nach dem Personalvertretungsgesetz 
(PersVG) zu beschließen. In den meisten Fällen sind die Dienstanweisungen oder Hausverfügungen mitwirkungs- bzw. 
mitbestimmungspflichtig. Gerne werden diese Tatsachen übersehen.

Viele der aktuell geltenden Regelungen, 
die wegen der Pandemie im Rahmen 
der Gefahrenabwehr erlassen wurden, 
müssen durch die Dienststelle auch 
wieder außer Kraft gesetzt werden. Der 
Personalrat hat die Aufgabe, dies zu 
überprüfen und zu überwachen. Die 
Pandemie hat weder den Arbeitsschutz 
noch das PersVG „ausgehebelt“. 

Es bedarf vor allem einer „Nachle
se“, um zu überprüfen, was lief in der 
Dienststelle gut und was nicht so gut. 
Was dauert als Anweisung zu lange. 
Waren die getroffenen Maßnahmen 
hilfreich und wurden die Ziele erreicht. 
Hier gibt es viel zu tun, bei dem auch 
die Interessenvertretungen ein Wort 
mitzureden haben.

In einigen Bundesländern konnten die 
für das Frühjahr festgelegten Personal
ratswahlen wegen der geltenden Pan
demieVorschriften nicht stattfinden, 
und mussten daher auf einen späteren 
Zeitpunkt verschoben werden. Dabei 
hat der jeweilige Landesgesetzgeber die 
Legislaturperiode entsprechend verlän
gert. 

Die dieses Jahr anstehenden Perso
nalratswahlen in Berlin könnten das 
gleiche Schicksal ereilen, falls im 
Herbst eine zweite Infektionswelle das 
Leben in der Hauptstadt wieder auf den 
Kopf stellt. Aus heutiger Sicht hoffen 
wir aber, dass dies nicht notwendig ist 
und die Wahlen zeit und fristgemäß 
durchgeführt werden können. Das be

deutet für den BSBD Berlin, in jeder 
Anstalt mit Kolleginnen und Kollegen 
anzutreten und sich für die Belange der 
Beschäftigten einzusetzen.

„Wir sind mehr,  
als Du denkst !“
Umso wichtiger ist es, dass interessierte 
Kolleginnen und Kollegen für den Per
sonalrat kandidieren. Mit dem versier
ten Background einer Gewerkschaft ist 
das kein Hexenwerk. 

Der BSBD Berlin qualifiziert und 
schult seinen Mitglieder/innen in den 
wichtigen Grundlagen und in den Spe
zialgebieten. Niemand wird dabei allei
ne gelassen. Hilfe gibt es zudem auch 
über den Dachverband, dem dbb ber-

„Kochen für Helden“ – Gratis-Essen für Alltagshelden.  Foto: BSBD LV Berlin
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lin, sowie den dortigen Juristen und 
Fachleuten. Außerhalb der Hierarchie 
einer Behörde ist der Personalrat das 
Bindeglied zwischen den Beschäftigten 
und der Dienststellenleitung. Er ist das 
Ohr und der Mund der Beschäftigten 
und hat das Recht, jederzeit die Pro
bleme der Mitarbeiter/innen vorzutra
gen und ggfs. allgemeine Themen auch 
öffentlich zu machen. Auch dabei spielt 
die Gewerkschaft eine besondere Rolle, 
die hier besonders für die vertrauens
volle Zusammenarbeit steht. Wer Inte
resse hat und sich für die Aufgaben im 
Personalrat interessiert, kann sich je
derzeit an uns im BSBD Berlin wenden.

Für die Organisation und Durchfüh
rung der Wahlen wird in jeder Dienst
stelle ein Wahlvorstand gebildet. Dieser 
sorgt für die rechtmäßige Umsetzung 
der Wahl und ist daher unerlässlich. 
Für diese wichtige Aufgabe hat der dbb 
berlin landesweit bereits Schulungen 
terminiert. Bitte nachfragen!

Was an der Personalratsarbeit sonst 
noch wichtig ist und welche Bedeutung 
der Interessenvertretung in der Dienst
stelle zukommt, dazu hat sich der Lan
desvorsitzende des dbb berlin, Frank 
Becker, im „hauptstadt magazin“ ge
äußert.

Gelebte Demokratie in Behörden 
und Einrichtungen …
… ist die vertrauensvolle Zusammen
arbeit von Behördenleitung und ört
lichem Personalrat, sagt einer, der es 
genau wissen muss. Denn Frank Be-
cker ist nicht nur dbb Landeschef, 
sondern seit vielen Jahren auch Vorsit
zender eines örtlichen Personalrats. Im 
„hauptstadt magazin“ erläutert Frank 
Becker, warum Personalratsarbeit an 
der Basis von so hohem Wert ist und 
wieso jede Stimme bei den im Herbst 
anstehenden Personalratswahlen zählt: 
„Auftrag des Personalrats ist es, die 

Belange der Beschäftigten gegenüber 
dem Dienstherrn zu vertreten, womit 
der Gesetzgeber sicherstellen will, dass 
die Interessen der Beschäftigten aus
reichend Berücksichtigung finden. Das 
schlägt sich beispielsweise bei Einstel
lungen und Arbeitszeitregelungen sehr 
deutlich nieder, denn in diesen Fällen 
hat der örtliche Personalrat ein Mitbe
stimmungsrecht, d. h. ohne seine Zu
stimmung können weder Einstellungen 
vorgenommen noch abweichende Ar
beitszeitregelungen angeordnet wer
den. Ein starkes Recht, das verantwor
tungsvoll gehandhabt werden will, wie 
es das Gesetz vorsieht, in vertrauens
voller Zusammenarbeit. Denn weder 
dem Dienstherrn noch der Belegschaft 
kann an einem Kleinkrieg, bei dem 
letztlich alle verlieren, gelegen sein.

Personalräte haben eine wichtige 
Rolle als Vermittler
dbb Personalräte verstehen sich des
halb auch als Vermittler zwischen den 
Interessen der Dienststelle an einer 
mög lichst effizienten Aufgabenwahr
nehmung und denen der Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter, die vernünftige 
Arbeitsbedingungen vorfinden sollen.
Vertrauensvolle Zusammenarbeit heißt 
aber nicht, dass Personalräte keine of
fenen und unbequemen Worte gegen
über der Dienststellenleitung finden 
sollten. Dafür genießen sie gesetzlichen 
Schutz. Der Dienstherr kann sie also 
nicht wegen missliebiger Äußerungen 
per Versetzung aus seinem Gesichtsfeld 
verbannen.

Fingerspitzengefühl, Diplomatie und 
Durchsetzungsvermögen sind also ge
fragt. Das gilt insbesondere auch für 
die Tatbestände, in denen der Örtliche 
Personalrat nur das schwächere Mit
wirkungsrecht hat, wie etwa bei dienst
lichen Beurteilungen oder Stellenaus
schreibungen. In diesen Fällen führen 

Einwände des Personalrats zwar zu 
einer Rückverweisung an die Dienst
stelle, die aber letztlich nicht im Sinne 
des Personalrats entscheiden muss. Bei 
funktionierender gegenseitiger Rück
sichtnahme kommt das aber erfreuli
cherweise selten vor.

Für jeden ansprechbar
Ansprechpartner ist der örtliche Perso
nalrat natürlich auch für die einzelnen 
Kolleginnen und Kollegen, wo auch im
mer der Schuh drückt. Weil die Perso
nalratsmitglieder der Schweigepflicht 
unterliegen, können ihnen vorbehaltlos 
dienstliche wie auch private Probleme 
anvertraut werden. Intervenieren wird 
der Personalrat erst, wenn der Betrof
fene dies ausdrücklich wünscht. Ist das 
der Fall, kommt das Problem spätestens 
beim Monatsgespräch mit der Dienstel
lenleitung auf den Tisch, denn die Ta
gesordnung für diese turnusmäßigen 
Begegnungen schlägt der Personalrat 
vor, ebenso wie den Termin, zu dem er 
einlädt. Das heißt, der Personalrat hat 
hier das Heft durchaus in der Hand, wo
bei vernünftigerweise Anliegen, die die 
Dienststellenleitung anmeldet auch auf 
die Tagesordnung gesetzt werden. Das 
kann zum Beispiel bei Behördenumzü
gen der Fall sein.

Wählen gehen !
Wichtig für die Arbeit des Personalrats 
ist, dass er den größtmöglichen Rück
halt bei denen findet, deren Belange er 
verficht, nämlich den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern. Am besten kann das 
bei den anstehenden Wahlen unter Be
weis gestellt werden. 

***
Deshalb stärken Sie bei den im 
Herbst anstehenden Personalrats-
wahlen mit Ihrer Stimme den Per-
sonalrat. Sie unterstützen damit 
Ihre eigenen Interessen.  ■
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